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der Stadt Lommatzsch

n Bekanntmachung der Beschlüsse des Stadtrates Lommatzsch

Der Stadtrat der Stadt Lommatzsch fasste in seiner öffentlichen Sit-
zung am 27.11.2025 folgende Beschlüsse:

Verkauf der Grundstücke Flst. 585/7, 585/9, 593/6, 594/18 
Gemarkung Lommatzsch und Flst. 86/9 Gemarkung Jessen
Der Stadtrat beschloss, folgende Grundstücke an die Firma FRoSTA
AG zu veräußern: Gemarkung Lommatzsch: Flst. Nr. 585/7, 585/9,
593/6, 594/18, Gemarkung Jessen: Flst. Nr. 86/9.
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 16 Befangenheit: 2
Beschluss-Nr. 140-26/2025

Beschluss zur Bereitstellung überplanmäßiger Mittel zur Deckung
der Kreisumlage 2025
Der Stadtrat beschloss, die Mittel für die Deckung der Kreisumlage
für das Haushaltsjahr 2025 bereitzustellen.
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 18
Beschluss-Nr. 135-26/2025

Beschluss zum Preiserhöhungsverlangen Essenanbieter Kita, Hort
und Schulen wegen Mindestlohnerhöhung zum 01.01.2026
Der Stadtrat beschloss, der Preiserhöhung erst zum 01.02.2026 zu-
zustimmen.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 18
Beschluss-Nr. 136-26/2025

Beschluss zur Zuwendung von Mitteln aus dem Kulturfonds der
Stadt Lommatzsch
Der Stadtrat beschloss die Zuwendung aus Mitteln des Kulturfonds
in Höhe von 500,00 € für das Offene Haus Lommatzsch in Zusam-
menarbeit mit Bianca Seidel.
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 18
Beschluss-Nr. 137-26/2025

Entscheidung über die Annahme von Spenden
Der Stadtrat beschloss, die Geldspende in Höhe von 3.690,82 € aus
der Vereinsauflösung der Monday Singers e.V. anzunehmen. Die

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

zur am Mittwoch, den 10.12.2025, um 18:00 Uhr, im Rathaus Lom-
matzsch stattfindenden öffentlichen Sitzung des Stadtrates Lommatzsch
lade ich Sie hiermit ein.  

Tagesordnung:
Öffentlich (Beginn 18:00 Uhr)
1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

„Hinweis: Eine Verletzung von Form oder Frist der Ladung eines Ge-
meinderatsmitglieds gilt als geheilt, wenn das Mitglied zur Sitzung er-
scheint und den Mangel nicht spätestens bei Eintritt in die Tagesord-
nung der Sitzung geltend macht (§ 39 Abs. 1 SächsGemO).“

2. Tagesordnung, Protokollbestätigung
3. Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung
4. Aktuelles, Gratulationen
5. Bürgerfragestunde
6. Ehrung verdienter Feuerwehrkameraden
7. Ehrung ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger
8. Verabschiedung einer Kindertagespflegeperson
9. Beschluss zur Handhabung der Vorberatung von Stadtratsbeschlüs-

sen auf Antrag vom 27.11.2025 der Stadtratsfraktionen
10. Beschluss Vergabe Aufnahmetechnik
11. Vorlage Beteiligungsbericht 2024 
12. Jahresabschluss 2019
13. Beschluss Mittelverwendung (Rückstellung und Verpflichtungser-

mächtigungen) von Ausgaberesten aus 2025 in 2026

14. Entscheidung über die Annahme von Spenden
15. Verlängerung Vertrag zur bedarfsgerechten Entleerung von privaten

abflusslosen Sammelgruben und privaten und öffentlichen Kleinklär-
anlagen im Entsorgungsgebiet der Stadt Lommatzsch sowie Transport,
Einleitung und Verwertung in einer Kläranlage/Annahmestelle für
Fäkalien

16. Beschluss zur Verlängerung Jahresvertrag Jahrestief- und Straßen-
bauarbeiten

17. Beschluss Wartungsvertrag zur Instandsetzung der öffentlichen Be-
leuchtung

18. Beschluss zur Aufstellung Bebauungsplan Messa Ic
19. Beschluss zur Änderung Flächennutzungsplan in Folge der Aufstel-

lung Bebauungsplan Messa Ic (=Änderung von B-Plan Messa Ia/Ib)
20. Beschluss zum Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Kosten-

teilung für die Aufstellung des Bebauungsplanes Messa Ic und der
gleichzeitigen Änderung des Flächennutzungsplanes

21. Beschluss zur Beauftragung Aufstellung Bebauungsplan Messa Ic und
gleichzeitige Änderung Flächennutzungsplan

22. Allgemeines, Informationen
23. Anfragen der Stadträte

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anita Maaß
Bürgermeisterin

n Einladung zur Stadtratssitzung



Gemäß § 50 Bundesmeldegesetz (BMG) können die Meldebehörden
aus dem Melderegister Auskünfte erteilen, sofern Sie nicht wider-
sprochen haben. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien und
Wählergruppen
(§ 50 Abs. 5 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 BMG)
Im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen, auf staatlicher
und kommunaler Ebene, dürfen die Meldebehörden an Parteien,
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen, in den
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangegangenen Monaten soge-
nannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. 
Die Übermittlung umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktor-
grad und derzeitige
Anschriften, sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitge-
teilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei der Wahl oder Abstimmung
verwenden und hat diese spätestens einen Monat nach der Wahl
oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Dieser Datenübermittlung können Sie widersprechen. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten bei Alters- und
Ehejubiläen 
(§ 50 Abs. 5 BMG in Verbindung mit § 50 Abs. 2 BMG)
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem
Melderegister über Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern, darf
die Meldebehörde Auskunft erteilen, über Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. und jeder fünfte weitere Geburtstag und
ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Dieser Datenübermittlung
können Sie widersprechen. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuch-
verlage
(§ 50 Abs. 5 in Verbindung mit § 50 Abs. 3 BMG)
Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, Auskunft über Familiennamen, Vornamen,
Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilt werden. Die übermit-
telten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern
(Adressverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
Dieser Datenübermittlung können Sie widersprechen.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften 
(§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG in Verbindung mit § 42 Abs. 2 BMG)

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG)
aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgemeinschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. Die Da-
tenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten,
minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern) die
nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel: Vor-
und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder
derzeitige Anschriften.
Dieser Datenübermittlung können Sie widersprechen.  
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die
Übermittlung von Daten zum Zwecke des Steuererhebungsrechts an
die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsge-meinschaft.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
(§ 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit § 58 c Abs.1 Satz 1 des Sol-
datengesetzes)
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen
Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermit-
teln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März Famili-enname,
Vornamen, gegenwärtige Anschrift zu Personen mit deutscher
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. 
Dieser Datenübermittlung können Sie widersprechen. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt-
verwaltung 
Lommatzsch, Am Markt 1, 01623 Lommatzsch einzureichen.

Wenn Sie von Ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch machen möchten, er-
halten Sie entsprechende Formulare
im Bürgerbüro oder können den Vor-
druck auf der Internet-Seite:
www.lommatzsch.de unter Bürger-
services nutzen.
Einwohnerinnen und Einwohner, die
bereits in den Vorjahren eine Erklä-
rung zu den Widerspruchsrechten
abgegeben haben, brauchen diese
nicht zu erneuern.

Ihre Stadtverwaltung Lommatzsch
Bürgerbüro

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Lommatzsch Nr. 24 | 5. Dezember 2025 | Seite 2

Impressum Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Lommatzsch: 
Herausgeber des Amts- und Mitteilungsblattes: Stadt Lommatzsch, Am Markt 1 , 01623 Lommatzsch,
Bürgermeisterin Dr. Anita Maaß
Inhalte: verantwortlich Dr. Anita Maaß und die Leiter der Behörden, deren Beiträge veröffentlicht werden        
Herstellung: Riedel GmbH & Co. KG, Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen in Mitteldeutschland, 
Gottfried-Schenker-Str. 1, 09244 Lichtenau OT Ottendorf
Einzelbezug: Der Einzelbezug ist über die Stadtverwaltung kostenpflichtig möglich.

ID-Nr. 25198625 • gültig bis 03/26

nAmtliche Bekanntmachung über Widerspruchsrechte 
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

entsprechende Spendenbescheinigung ist durch die Stadtverwal-
tung auszustellen.
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 18
Beschluss-Nr. 138-26/2025

Entscheidung über die Annahme von Spenden
Der Stadtrat beschloss, die Sachspenden in Höhe von 88,97 € (Netto)
für den Hort Kindertraum anzunehmen. Die entsprechenden Spen-
denbescheinigungen sind durch die Stadtverwaltung auszustellen.
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 18
Beschluss-Nr. 141-26/2025
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„sisters of easterndance" aus Marbach



Am Nachmittag des 25. Novembers besuchte Herr Dr. Varun Suthra
spontan unsere kleine Stadt. Zuvor hatte die prominente indische Per-
sönlichkeit im Bereich der internationalen Beziehungen und des Sports
Termine in Dresden wahrgenommen. Seine Arbeit konzentriert sich
auf den Aufbau von Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen
und Institutionen, oft im Zusammenhang mit Diplomatie, Bildung,
Sport und globalen Partnerschaften. So traf er sich u.a. mit dem Rek-
tor der HTW Dresden und dem Oberbürgermeister Dirk Hilbert.
Nach diesem Gespräch mit dem OB entstand der spontane Wunsch
von Dr. Suthra auch eine deutsche Kleinstadt zu besuchen. Da seine
private Universität sich sehr für die Ausbildung von Jugendlichen aller
gesellschaftlichen Schichten stark macht, interessierte er sich für unse-
re soziale Arbeit und die Bildungsmöglichkeiten in einer deutschen
Kleinstadt. Diese unterscheiden sich deutlich von indischen Städten.
Nach einem ausführlichen Gespräch über die Stadtentwicklung, ei-
nem kurzentschlossenen Besuch in der FFW Lommatzsch und einem
Bummel durch die Stadt besuchten wir das Offene Haus. Die Kinder
waren überrascht, einen Gast aus so fernem Land kennenzulernen. Ei-

ne Grundschülerin aus Lommatzsch nutzte gleich die Gelegenheit und
wandte äußerst aufgeschlossen und durchaus sprachlich geschickt ih-
re Englischkenntnisse an. Zum Abschluss trug sich Dr. Suthra ins Gol-
dene Buch der Stadt ein und versprach gern wiederzukommen. 

Dr. Anita Maaß, Bürgermeisterin
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n Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

vielen von Ihnen haben uns bereits angesprochen und sich sehr
über den neu gestalteten Sachsenplatz gefreut. Den Planern
vom IB Frank und Landschaftsarchitektin Maria Nollau ist eine
schöne Gestaltung gelungen. Die Sanierung ist sehr sensibel
und angelehnt an das historische Vorbild erfolgt. Die histori-
schen Bäume wurden mit Jungbäumen ergänzt und die Wiese
mit Pflanzstreifen von Frühblühern bestückt. Ich bin sehr ge-
spannt darauf, wie bunt die Wiese im Frühjahr sein wird. Rings
um die Heimatsäule pflanzt der Bauhof jahreszeitgerecht Blu-
men. Noch fehlen zwar einige Altstadtlampen, weil sie nicht lie-
ferbar waren. Die Fundamente sind jedoch schon vorbereitet.

Der Stadtrat hat sich aktiv mit eigenen Ideen in die Planung ein-
gebracht. So wollten die Räte insbesondere mit den neuen Lie-
gebänken und den Bänken um die Heimatsäule von Peter Fi-
scher allen Generationen vielfältige Möglichkeiten für den Auf-
enthalt im Park bieten. 

Insgesamt hat uns die Neugestaltung rd. 330.000 € gekostet.
Diese Summe wird mit 66 Prozent aus dem Bund-Länder-Stadt-
sanierungsprogramm „Lebendige Zentren“ gefördert. Die
höchsten Kosten sind durch die Sanierung der Fußwege im Park
und um den Park herum entstanden. Ausführende Firma war
die Herfurth GmbH, Garten und Landschaftsbau, aus Star-
bach/Nossen, mit deren Arbeit wir sehr zufrieden waren.

Ich hoffe, alle Spaziergänger im Park gehen achtsam mit dem
Neugeschaffenen um und freuen sich daran.
Aber bitte: Die Wiese ist kein Hundeklo! Wer die Bänke nutzt,
möchte nicht in „Tretminen“ treten. An die Eltern von Jugendli-
chen mit Mopeds gerichtet, bitte richten Sie Ihren Sprösslingen
aus: Die Wege sind für Mopeds gesperrt! Und selbstverständ-
lich dürfen Fahrräder durch den Park geschoben werden. 

Ich wünsche allen nun viel Freude im neu geschaffenen „Stadt-
garten“ der Stadt. Das nächste Frühjahr kommt bestimmt. 

Ihre Dr. Anita Maaß 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Lommatzscher Anzeigers: 11. Dezember 2025
Erscheinungstermin: 19. Dezember 2025

AUF EIN WORT

n Indischer Arzt für Ayurveda und Direktor für internationale Beziehungen an der 
KIIT Universität Bhubaneswa India besucht Lommatzsch 



Nr. 24 | 5. Dezember 2025 | Seite 3 Lommatzscher Anzeiger

INFORMATIONEN DER VERWALTUNG

n 11.12.2025
Gulaschkanone H. Kockisch            verschiedene Suppen
Fa. Merzdorf Backwaren
Fa. Eulitz Obst, Gemüse
Fa. Kirschbaum Käse
Fa. Lundström Fischwaren
Fa. Laas hausschl. Wurst u. Fleisch
Fa. Krugielka Obst, Gemüse
Fa. Gerlach Nachtwäsche

n 18.12.2025 – letzter Wochenmarkt 2025
Gulaschkanone H. Kockisch      verschiedene Suppen
Fa. Merzdorf Backwaren
Fa. Eulitz Obst, Gemüse
Fa. Lundström Fischwaren
Fa. Laas hausschl. Wurst u. Fleisch
Fa. Löbus Kaffee, Haushaltwaren
Fa. Weidner Schuhe
Fa. Roterbach Salami, Konserven

Änderungen vorbehalten!
Ihre Marktverantwortlichen Frau Melzer, Frau Saß 

n Schließzeiten Jahreswechsel

Das Rathaus bleibt am 29. und 30.12.2025 geschlossen. Wir sind
ab 05.01.2026 wieder persönlich für Sie da. 

Ihre Stadtverwaltung Lommatzsch
Öffentlichkeitsarbeit 

nWas macht das Holz im Bach?

Bei einem Spaziergang am Bach sieht man manchmal abgebroche-
ne Äste, freigespülte Wurzelballen oder sogar einen vom letzten
Sturm umgewehten Baum, der jetzt im Wasser liegt. Was hat es da-
mit auf sich - mit diesem Holz im Bach? Kann das bleiben oder muss
das weg?

Flussholz oder Totholz nennt man das Holz, das auf natürliche Art
und Weise ins Gewässer gelangt ist. Doch tot ist es eigentlich nicht.
Im Gegenteil: Holz ist ein beliebter Lebensraum im Bach. Es dient
als Nahrung für zahlreiche Insektenlarven und andere Kleintiere.
Diese wiederum sind die Beute von Fischen, die sich gern unter
dem Holz verstecken. Das Wasser muss sich seinen Weg um das
Holz herum suchen. Dadurch entstehen Stellen mit langsamer und
schneller Strömung. Diese Vielfalt ist wichtig, um möglichst vielen
Arten einen geeigneten Lebensraum bieten zu können. 

Aber was ist bei einem Hochwasser? In der freien Landschaft stellt
Totholz im Gewässer kein Problem dar. Es wird verdriftet und wie-
der abgelagert. Das ist Teil der natürlichen Fließdynamik. Innerorts
und an Anlagen ist jedoch Vorsicht geboten. Hier können lose Äste
zu Verklausungen führen und den Abfluss ernsthaft behindern. Im
Rahmen der Gewässerunterhaltung wird entschieden, wo Totholz
an unbedenklichen Stellen liegen gelassen werden kann und an ris-
kanten Stellen beräumt werden muss.

Übrigens ist Flussholz immer nur natürliches Material. Von Men-
schen eingebrachte Bretter oder andere Holzartikel sind - auch
wenn sie im Fluss landen sollten – kein Flussholz, sondern Müll.
Und Müll hat im Gewässer nun wirklich überhaupt nichts verloren.
Außerdem kann dieser Müll zu Verklausungen und damit zur Be-
hinderung des Abflusses führen. Im Hochwasserfall kann dies
ernsthafte Schäden verursachen.

Merke: Totholz ist ein wichtiger Bestandteil von Bächen und kein
Zeichen von unterlassener Pflege. In den meisten Fällen soll es un-
berührt bleiben.

Foto: Flussholz ist ein wertvoller Lebensraum und darf in der freien
Landschaft im Gewässer bleiben. 
Quelle: Knauer

Dieser Text entstand in Zusammenarbeit der Fachberaterinnen und
Fachberater Gewässer des Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie und der unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses.

nMitteilung Bürgerbüro

Am Dienstag, dem 16.12.2025 ist das Bürgerbüro bis 18 Uhr geöffnet.
Dafür ist es aus betrieblichen Gründen am Donnerstag, dem
18.12.2025 bereits ab 15:00 Uhr geschlossen.

Das Bürgerbüro ist in der Zeit vom 24.12. bis 31.12.2025 geschlossen.

Ihre Mitarbeiterinnen Bürgerbüro

Anzeige(n)



Der große Saal des Schützenhauses war zu dieser traditionellen Fei-
er sehr gut mit Gästen gefüllt (300).

Den Senioren wurde eine super organisierte Feierlichkeit geboten.
Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten in diesem Jahr Unter-
stützung von Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse der Lommatz-
scher Oberschule.

Es passte alles hervorragend, die Schüler wirbelten zum bedienen
der Rentner nur so durch die Besucherreihen, das alle Bedürfnisse
zufrieden gestellt werden konnten.

Das Programm mit Weihnachtlichen Gesang und Tanzdarbietung
kam ebenso an, wie die kleine Weihnachtsgeschichte welche die

Bürgermeisterin zum Vortrag brachte.

Ich glaub hier im Namen aller Teilnehmer zu sprechen, dass es in
diesem Jahr einer der schönsten Feier überhaupt war, es passte fast
alles, es herrschte eine prächtige Stimmung, alle waren zufrieden
und freuen sich schon auf die Feier dann im nächsten Jahr, verbun-
den mit der Hoffnung das wieder die junge Generation hilft bei der
Ausgestaltung, denn das kam super an, und wurde auch mit großer
Teilnahme an der Spendenbox für das Abschlussfest der Klasse be-
lohnt.

GS
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n Seniorenweihnachtsfeier am 26. November

INFORMATIONEN DER VERWALTUNG

n Tierbestandsmeldung 2026

Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Sehr geehrte Tierhalterinnen und Tierhalter,
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalterin und Tierhalter von Pferden,
Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Fischen und Bienen
zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchen-
kasse gesetzlich verpflichtet sind.

Die fristgerechte Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbe-
stand ist Voraussetzung für:
- eine Entschädigungszahlung von der Sächsischen Tierseuchen-

kasse im Tierseuchenfall,
- die Beteiligung der Sächsischen Tierseuchenkasse an den Ko-

sten für die Tierkörperbeseitigung und
- die Gewährung von Beihilfen und Leistungen durch die Sächsi-

sche Tierseuchenkasse.

Der Sächsischen Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalterinnen
und Tierhalter erhalten Ende Dezember 2025 einen Meldebogen
per Post. Sollte dieser bis Mitte Januar 2026 nicht bei Ihnen einge-
gangen sein, melden Sie sich bitte bei der Sächsischen Tierseuchen-
kasse, um Ihren Tierbestand anzugeben.

Tierhalterinnen und Tierhalter, welche ihre E-Mail-Adresse bei der
Sächsischen Tierseuchenkasse autorisiert haben, erhalten die Mel-
deaufforderung per E-Mail.

Auf dem Tierbestandsmeldebogen oder per Online-Meldung sind
die am Stichtag 1. Januar 2026 vorhandenen Tiere zu melden. Sie er-
halten daraufhin Ende Februar 2026 Ihren Beitragsbescheid. Bis da-
hin bitten wir Sie, von Anfragen zum Beitragsbescheid abzusehen.
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Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des Säch-
sischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (Säch-
sAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie die Tiere im
landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken halten.

Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem für
Sie zuständigen Veterinäramt hinweisen.

Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zur
Melde- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der Sächsischen Tierseu-

chenkasse sowie über die Tiergesundheitsdienste. Zudem können
Sie, u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3
Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht über Ihre
bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgten Tiere einsehen.

Sächsische Tierseuchenkasse 
Anstalt des öffentlichen Rechts Löwenstr. 7a,
01099 Dresden
Tel: +49 351 80608-30
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de
Internet: www.tsk-sachsen.de

WICHTIGE INFORMATION DER KÄMMEREI

nQuartalszahler, welche bisher noch
keinen Grundsteuerbescheid 2025
erhalten haben – AUFGEPASST

Im Laufe des Jahres bestätigte sich, dass einige Bürgerinnen und Bürger
noch keine neuen Grundsteuerbescheide für 2025 erhalten haben. 
Mittlerweile wurde bekannt, dass diejenigen betroffen sind, die ihre
Feststellungserklärung für Ihre Grundstücke damals zeitnah beim Fi-
nanzamt eingereicht haben. Grund dafür ist die Einführung des digi-
talen Datenaustausches zwischen Kommunen und Finanzämtern.
Die Softwareanbieter arbeiteten mit Hochdruck an der technischen
Umsetzung dieses digitalen Austausches der neuen Grundsteuer-
messbescheide über die örtlichen Finanzämter. Innerhalb dieser Zeit
wurden bereits erste digitale Meldungen auf der Plattform Elster be-
reitgestellt, waren aber nicht abrufbar und wurden nach 3 Monaten
vom System des Finanzamtes automatisch gelöscht. Die Stadtver-
waltung hatte keine Möglichkeit einer Wiederherstellung dieser Mel-
dungen. Mittlerweile wurden diese Grundsteuermessbescheide vom
Finanzamt digital wieder bereitgestellt. Die Bearbeitung wird jedoch
noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bedauerlicherweise wird in
den betroffenen Ausgangsbescheiden die Grundsteuer 2025 in einer
Summe ausgewiesen und auch fällig. Da das Jahr 2025 nun fast vor-
bei ist, ist eine Aufteilung in 4 Quartalsraten leider technisch nicht
möglich. Betroffene, welche die Gesamtsumme nicht zahlen können,
werden gebeten, sich mit der Kämmerei in Verbindung zu setzen.

Ihre Stadtverwaltung, Kämmerei/Kasse

Anzeige(n)
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AUS DEN EINRICHTUNGEN

nAuf den Spuren von Harro Jäger

Carisa Hanisch & Natalie Schindler 10a

Am Mittwochmorgen, dem 29.10.2025 starteten wir, die Klasse
10a, mit unserem Deutschlehrer Herr Hankowiak, mit dem RE50 in
Richtung Leipzig, um uns die Handlungsorte des Buches „Bis die
Sterne Zittern“ anzuschauen. Wir konnten uns in kleinen Gruppen
die Stadt anschauen, während wir eine gut durchdachte und ge-
plante Literaturrallye absolvierten. An den verschiedensten Plätzen
suchten wir Hinweise und entdeckten Orte wie das Palmengarten-
wehr oder die Kleinmesse. 
An weiteren Stationen haben wir dann Szenen aus unserem Buch
nachgestellt. Diese konnten wir mithilfe, von der Schule gestellten
Polaroid - Kameras festhalten. 
Wir erfüllten an jeder Station Aufgaben, tauchten in die Welt des
Buches ein und erlebten selbst Orte wie die Schule des Hauptcha-
rakters oder dessen zu Hause. 
Selbständig lernten wir dabei auch das Fahren mit der Straßenbahn
und das Orientieren in der Großstadt.  Unter anderem entschlüssel-
ten wir Codewörter, die wir bei
einem Bäcker nennen mussten
und Koordinaten, um zum
nächsten Hinweis zu gelangen.
Rückblickend war es eine der
am besten geplanten Stations-
arbeiten, die uns nun einen
besseren Überblick über unser
Buch verschafft hat. Wir be-
danken und im Namen der 10a
bei Herr Hankowiak für seine
aufwändigen Vorbereitungen
und bei Frau Münch die uns be-
gleitet hat.

FREIZEIT UND VEREINE

n Ein neuer Rastplatz für Wanderer und Radfahrer
Die Dorfgemeinschaft Zöthain konnte in diesem Jahr ein Projekt
zur Schaffung eines neuen Rastplatzes für Wanderer und Radfahrer
in der Dorfmitte des Ortes aus Mitteln des Bürgerfonds realisieren.
In mehreren gemeinschaftlichen Arbeitseinsätzen wurde die Fläche
vorbereitet sowie die Schutzhütten montiert und aufgebaut. So ist
ein neuer toller Rastplatz für Spaziergänger, Fahrradfahrer und die
Dorfgemeinschaft entstanden.
Ein großer Teil der Dorfgemeinschaft hat fleißig mitgeholfen, ob beim
Organisieren, bei den Arbeitseinsätzen oder beim Ansprechen von
Unterstützern und dem Einwerben von Sachspenden. Viele haben ih-
re Zeit und auch Material mit eingebracht. DANKE für alles Mittun.
Wir bedanken uns bei der Stadt Lommatzsch für das kostenlose Be-
reitstellen von Schotter und die Anlieferung durch die Firma ADW.
Ein besonderer Dank an den Dachdeckerbetrieb Heinitz aus Lom-
matzsch und dem Landwirtschaftsbetrieb Schwäbe aus Trogen.
Dies alles wäre wohl nicht geworden ohne die vielen fleißigen Mit-
bewohner unseres Dorfes. So war es auch eine wichtige Erfahrung,
dass das gemeinschaftliche Tun hilft, die Dorfgemeinschaft zu för-
dern und zu erhalten.
Wir wünschen uns nun, dass der Rastplatz von vielen Spaziergängern

und Radfahrern angenommen, aber auch sauber gehalten wird.

H. Hänsel im Namen der Dorfgemeinschaft Zöthain
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FREIZEIT UND VEREINE

nAuswertung Fotowettbewerb 2025 „Alltag in der Lommatzscher Pflege“
Von Ende Juli bis Anfang November hat die LAG Lommatzscher
Pflege zum jährlichen Fotowettbewerb aufgerufen.
Dieses Jahr war der „Alltag in der Lommatzscher Pflege“ als Fotomo-
tiv gesucht. Insgesamt beteiligten sich 28 Personen, welche zusam-
men 66 Fotos von ihrem Blick auf den Alltag in unserer Region ein-
reichten. Dafür erstmal einen herzlichen Dank an alle Teilnehmenden!

Am 06.11. kam die etablierte Jury, bestehend aus Gerhard Schlech-
te (Freier Fotograf) und Jan Giehrisch (WohnKulturGut Gostewitz),
zur Auswertung des Fotowettbewerbs 2025 „Alltag in der Lom-
matzscher Pflege“ im Büro für Regionalentwicklung in Lom-
matzsch zusammen. Unsere Jury beurteilt die Einreichungen stets
nach gestalterischen und thematischen Aspekten. Nach einer aus-
führlichen Sichtung aller Motive, stehen jetzt die Platzierungen des
Fotowettbewerbs 2025 fest:

1. Yvonne Schüttoff - Verbundenheit
2. Theresa Laube - Dorfidylle
3. Aditya Christian - Lommatzsch

Natürlich werden die Platzierungen in der Lommatzscher Pflege
nicht nur der Ehre halber verliehen. Auf jede der 3 ausgewiesenen
Platzierungen des Fotowettbewerbs wurde ein Preisgeld und ein
kleines Präsent aus der Lommatzscher Pflege von der LAG ausge-
lobt. Auf die Vergabe des Jugendpreises hat unsere Jury dieses Jah-
res, mangels Auswahl, verzichtet. Wir hoffen im nächsten Jahr wie-
der mehr Jugendliche für unseren Fotowettbewerb begeistern zu
können – dann bei einem neuen Thema.
Die feierliche Übergabe der Gewinne erfolgt am 06.12.2025 im
Rahmen der Eröffnung zur Lommatzscher Hofweihnacht. Wir freu-
en uns auch weitere Teilnehmende und Fotografie-Interessierte zur
Auszeichnung der bestplatzierten Fotos begrüßen zu dürfen.
Alle Einreichungen zum Fotowettbewerb sind ab sofort zum Stö-
bern veröffentlicht: 
https://www.lommatzscher-pflege.de/aktuelles/wettbewerbe-foto-
maskottchen.html 

nHandball gegen Klotzsche
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Die neue Faschings- Saison des LCC wurde in diesem Jahr nach
der Übergabe des Rathausschlüssels am 11.11. am darauffolgen-
den Samstag dem 15. November mit einem Familienfasching in
Schützenhaus gefeiert.                                                           GS

n Familienfasching am 15. November

FREIZEIT UND VEREINE

n Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr!
Liebe Sportlerinnen und Sportler,
zum Fest und zum Jahreswechsel übermittelt Euch der Vorstand des
Lommatzscher SV und das Team der „3.Halbzeit“die besten Wünsche.
Ihr habt mit euren Leistungen, mit eurem Auftreten den Lommatz-
scher SV würdig vertreten. 
Dass dies auch im kommenden Jahr so bleibt, dazu wünschen wir
beste Gesundheit, Spaß am Sport und auch das Quäntchen Glück
was der Sportler nun mal so braucht. Auch den Helfern vor und
hinter den Kulissen danken wir recht herzlich. Was wäre ein Sport-
nachmittag, ein Wettkampf ohne Trainer, Betreuer oder gar
Schiedsrichter und Platzwart, ohne Gastronomie? Was wäre eine
Mannschaft ohne engagierte Helfer oder gar ohne Eltern? Wir wer-
den auch den widrigen Umständen trotzen, dass haben Sportler
nun mal an sich! Die sportlichen Erfolge besonders im Fußball-
Männerbereich sind ausgeblieben, unsere Tischtennisspieler haben

es besser gemacht. Freude machen uns auch  unsere Nachwuchs-
sportler. Auch mit der Forderung nach einem neuen Sozialgebäude
sind wir einen Schritt weiter, der Förderantrag ist gestellt. Wollen
wir hoffen das „die Gelder fließen“ für einen Neubau.
In den Jahren 2024 und 2025 lief es nicht so optimal. Wollen wir an
die Erfolge von 2023 anknüpfen müssen wir jetzt stark sein, müs-
sen wir auf den Nachwuchs setzen. Trotz der schmerzlichen perso-
nellen Verluste, da wollen wir wieder hin! Dass geht nur gemein-
sam!
Unser Dank gilt Allen, auch verbunden mit der Bitte: Macht weiter
so, unterstützt eure Kinder, eure Brüder, ja eure Enkel, euren
Freund, euren Ehemann, euren Schatz, unsere Sportler damit sie ih-
rem geliebten Sport nachgehen können!

Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr 2026!

n Lommatzscher Fußball-Nachwuchs auf Tore-Jagd!
Unser B-Jugend musste zum fälligen Punktekampf in Deutschen-
bora antreten. Das Heimspiel hatte die Mannschaft der Trainer
Böttcher/Richter mit 4:3 gewonnen. Es war also nicht so leicht. Wie
wird der Rückkampf aussehen? Auch diesmal blieben die Platzbe-
sitzer Deutschenbora mit 3:1 Toren erfolgreich. Unsere Jungs konn-
ten nur bis zur Pause mithalten. Die 1:0- Führung der Gastgeber
durch Bernstein egalisierte Lenny Eisold noch vor der Pause mit sei-
nem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Fünf unaufmerksame Minuten
brachten die Gastgeber auf die Siegerstraße. Zwischen der 50. und
55. Spielminute erzielten Jonas Woithe und John Schumann die
Treffer zwei und drei für die Gastgeber. Wieder stand die Böttcher-
Elf mit leeren Händen da, dritte Niederlage in Folge? Die Mann-
schaft rutscht in der Tabelle auf Platz vier ab, punktgleich mit dem
Dritten.

Es spielten:
Lau, Klotzsche, März, Schütt, Eissold, Sperr, Herr, Böttcher, Alter-
mann, Pecher, Pockrandt, Gogolla, Kotte, Salzmann, Gärtner, Stürzel

Unsere C-Jugend hatte das Tabellenschlußlicht aus Meißen-West
zu Gast. Die Lommatzscher wurden ihrer Favoritenrolle gerecht
und schickten die Gäste mit einem 0:10 nach Hause. Das klingt
sehr deutlich, war es aber bis Mitte der ersten Halbzeit nicht. Die
Gäste standen ausnahmslos in die Abwehr gedrängt in der eigenen
Hälfte. Nach zehn Minuten traf Lasse Böttcher zum 1:0. Dann lie-
fen sich unsere Jungs immer wieder in der vielbeinigen Abwehr
fest. Sie vernachlässigten das Flügelspiel, wollten immer mit dem
„Kopf durch die Wand“, spielten keine Rückpässe, sie machten es
den fair kämpfenden Gästen da noch recht leicht. Erst mit den
nächsten drei Toren durch Tom Klose löste sich“der Knoten“. 4:0
der Pausenstand. Nach dem Wechsel traf wiederum Tom Klose
dreimal bis zum 7:0. Die restlichen drei Tore erzielten Lasse Bött-
cher, Egon Hanke und Lucio Herr. Das Ergebnis ist schon herausra-
gend, Schwachstellen gibt es dennoch. Platz drei ist eine hervorra-
gende Ausgangsposition, zumal es bis zum Platz zwei (Coswig) nur
drei Punkte sind.
Dank an dieser Stelle auch Schierie Jacob Sperling der souverän lei-
tete, Klasse Leistung!
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n Zukunft zum Anfassen: Die Duale Hochschule in Riesa öffnet ihre Türen
Wie fühlt sich ein duales Studium an? Welche Studiengänge passen
zu mir? Und wie finde ich den passenden Praxispartner? Antworten
darauf bietet die Duale Hochschule Sachsen am Campus Riesa mit
einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm von Januar bis März
2026. Unter dem Motto „Erleben statt nur informieren“ lädt der
Campus junge Menschen ein, Studienluft zu schnuppern, sich
praktisch auszuprobieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Sächsischer Hochschultag – 15. Januar 2026
Von 9:00 bis 14:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher den
Studienalltag hautnah erleben: Vorlesungen besuchen, mit Studie-
renden und Lehrenden ins Gespräch kommen und sich umfassend
über die dualen Studiengänge informieren. Die Veranstaltung bie-
tet eine ideale Gelegenheit, erste Eindrücke zu sammeln und indivi-
duelle Fragen zu klären.

Schnupperstudium „Studieren probieren“ – 16. bis 19. Februar 2026
In den Winterferien öffnet die Hochschule ihre Labore und Semi-
narräume für neugierige Schülerinnen und Schüler. In spannenden
„Sneak-Preview“-Vorlesungen erhalten sie Einblicke in Studienan-
gebote wie Maschinenbau, Energie- und Gebäudetechnik, Biotech-
nologie, Umwelt-, Chemie- und Strahlentechnik, Event- und Sport-
management sowie Handelsmanagement und E-Commerce.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung unter
www.dhsn.de/riesa erforderlich.

Tag der offenen Tür mit Praxispartnern – 21. März 2026
Von 10:00 bis 14:00 Uhr präsentieren sich zahlreiche Praxispartner
auf dem Campus. Studieninteressierte können potenzielle Arbeit-
geber persönlich kennenlernen, ihre Bewerbungsunterlagen durch

die Agentur für Arbeit prüfen lassen und sich direkt vorstellen. Da-
rüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Campus zu erkunden
und mit Lehrenden sowie Studierenden ins Gespräch zu kommen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unternehmen, die sich als Praxispartner beteiligen möchten oder es
werden wollen, sind herzlich eingeladen, Kontakt mit der DHSN in
Riesa aufzunehmen.

Kontakt Duale Hochschule Sachsen 
– Staatliche Studienakademie Riesa
Anja Gehre
Assistentin für Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: + 49 3525 707-537
anja.gehre@dhsn.de | www.dhsn.de

Über die Duale Hochschule Sachsen
Theorie trifft Praxis. An der Dualen Hochschule Sachsen kooperie-
ren Wissenschaft und Wirtschaft in über 60 marktorientierten Stu-
dienangeboten in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Sozial-/
Gesundheitswesen. An insgesamt sieben Akademie-Standorten in
Sachsen wird ein dreijähriges duales Studium mit curricular abge-
stimmten Theorie- und Praxisphasen angeboten, das Studierende
optimal auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. Das duale Studi-
enkonzept der DHSN basiert auf dem Erfolgskonzept der 1991 ge-
gründeten Berufsakademie Sachsen. 

Kontakt für Medienvertretung              
Pressesprecherin Anja Reichel 
presse@dhsn.de 

FREIZEIT UND VEREINE

SONSTIGES

Es spielten:
Thalheim, Quitsch, Herrmann, Lukas Klose, Herr, Tom Klose, Jannes
Wolf, Heinitz, Lasse Böttcher, Müller, Baumgartner, Schütt, Fabian,
Hanke

Unsere E-Jugend weilte zum Punkte-Turnier in Miltitz. Wie schon
am vergangenem Wochende kam die Mannschaft der Trainer Leh-
mann/Klünder mit einem Teilerfolg zurück. Sie mussten gegen TuS
Weinböhla, Fort-Meißen-West und Gastgeber Miltitz antreten.
Nur gegen Weinböhla gab es einen vollen Erfolg. Gegen die Mann-
schaften aus Miltitz und Meißen-West gab ess knappe Niederla-
gen. Man merkt aber das die Jungs immer besser werden. Auch in
den verlorenen Spielen hatten sie ihre Chancen. Aber sie sie sehen
es ja bei den „Großen“, die Chancenverwertung! Hier überwiegt
noch der „Spaß an der Freude“ der Spaß am Spiel, richtig so, weiter
so!
Es spielten:
Zieger, Kuhnert, Schneider, Lehmann, Sperr Wosch, Reimer Hrder,
Meyer, Schwärig

Unsere F-Jugend und G-Jugend waren spielfrei, greifen dann am
kommenden Wochenende wieder in die Wettkämpfe ein.

An dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön allen Trainer und
Übungsleiter, aber auch den Eltern und Großeltern die uns hier un-
terstützen.

Peter Rennert 
Info fussball.de
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n Stadtfeuerwehr Lommatzsch mit den Ortsfeuerwehren 
Lommatzsch, Striegnitz, Neckanitz und Wachtnitz

NEUES von der Feuerwehr

n Termine

n Feuerwehr Lommatzsch: 
Donnerstag, 18.12.2025, 19:00 Uhr: Wasser- und Eisrettung
Freitag, 19.12.2025, 19:00 Uhr: Abschlussdienst

n Feuerwehr Striegnitz:
Freitag, 19.12.2025, 18:00 Uhr: Kontrolle Technik

n Feuerwehr Neckanitz:
Donnerstag, 18.12.2025, 19:00 Uhr: Winterfestmachung

n Feuerwehr Wachtnitz:
Sonnabend, 06.12.2025, 17:00 Uhr Weihnachtsfeier
Donnerstag, 29.12.2025, 18:00 Uhr: Dienstsport 

n Jugendfeuerwehr Lommatzsch:
Freitag, 12.12.2025, 17:00 Uhr: Weihnachtsfeier JFW

n Einsatz 55-2025 
Person in Notlage – Türöffnung
Am Freitag, den 14.11.2025 um 17:14 Uhr mussten die Kamera-
den der FF Lommatzsch zum Einsatz auf die Messaer Straße fah-
ren. Gemeldet wurde eine Person in Notlage. Beim Eintreffen an
der Einsatzstelle waren schon der Rettungsdienst und die Polizei
vor Ort. Die Kameraden öffneten die Wohnungstür und gaben
somit den schnellen Zugang für den Rettungsdienst  zur betroffe-
nen Person frei. Im Anschluss stellten sie das ordnungsgemäße
Wiederverschließen der Tür sicher. Damit war der Einsatz für die
Lommatzscher Kameraden beendet. Sie übergaben die Schlüssel
an die Polizei und fuhren zurück ins Gerätehaus.                [MH] 

www.feuerwehr-lommatzsch.de

www.feuerwehr-lommatzsch.de
Rufen Sie im Notfall immer die 112!  

Denken Sie an die 5 W-Fragen!
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n Entsorgungstermine Dezember 2025
für Rest- und Bioabfall, Blaue Tonne
und Gelbe Tonne

Stadt und Ortsteile 

Restabfall 09. und 22.12

Bioabfall 11., 18. und 24.12

Blaue Tonne Achtung Terminänderung auf 24.12

Gelbe Tonne 08., und 20.12

Vierradbehälter (wöchentlich)

Gelbe Tonne Montag

Restabfall Dienstag

Blaue Tonne Dienstag

Abfallkalender seit 01. Dezember im Rathaus erhältlich

n Zahnärztlicher Notdienstplan 
– Änderung der Kommunikation

Im Zuge der bevorstehenden Notdienstreform entfällt der Online-
Zugang für Pressevertreter zu den regionalen Not-
dienstterminen. Stattdessen stehen ein QR-Code
sowie ein Link zur Verfügung, die in Print- und On-
line-Medien veröffentlicht werden können:
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/qrcode/notdienstsuche

Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten?
Die neue Regelung stellt sicher, dass zahnärztliche Notdienst-
termine aktuell, standortbezogen und digital abrufbar sind.
Über den veröffentlichten QR-Code oder Link kann die
nächstgelegene Notdienstpraxis jederzeit mit dem Smartpho-
ne oder Computer in Echtzeit gefunden werden.
Damit wird der Zugang zur zahnärztlichen Notfallversorgung
aus Sicht der KZV Sachsen vereinfacht und zeitgemäß gestaltet.

SONSTIGES

Telefonnummer für private oder gewerbliche Anzeigen (037208) 876-200 | anzeigen@riedel-verlag.de
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KIRCHNACHRICHTEN

n Evangelisch – Lutherische Kirche 
Kirchgemeinden Lommatzsch – Neckanitz und Dörschnitz – Striegnitz 
im Kirchgemeindebund Meißner Land 

Anzeige(n)

n Gottesdienste Lommatzsch-Neckanitz und 
Dörschnitz-Striegnitz

Sonnabend, 6.12.2025
16.30 Uhr       Adventskonzert in der Kirche Lommatzsch

2. Sonntag im Advent, 7.12.2025
14.00 Uhr       Adventsmusik mit Volkschor und Rondo piccolo

3. Sonntag im Advent, 14.12.2025
10.00 Uhr       Abendmahlsgottesdienst mit Kindergottesdienst in 

Lommatzsch
14.00 Uhr       Adventsmusik zur Hofweihnacht in Zehren

4. Sonntag im Advent, 21.12.2025
14.00 Uhr       Adventskonzert in Neckanitz „Englische Weihnacht“

Heiligabend, 24.12.2025
15.00 Uhr       Christvesper mit Krippenspiel in Zehren
15.00 Uhr       Christvesper mit Krippenspiel in Neckanitz
17.00 Uhr       Christvesper mit Krippenspiel in Dörschnitz
17.00 Uhr       Christvesper mit Krippenspiel in Lommatzsch
22.00 Uhr       Andacht zur Christnacht in Lommatzsch

n Gemeindekreise Lommatzsch-Neckanitz
05.12.2025, 18.30 Uhr Fröhlicher Hauskreis, 
16.12.2025, 19.00 Uhr Hauskreis Hänsel,

05.01.2026, 19.00 Uhr Kirchenvorstand  Lommatzsch,
09.12.2025, 19.30 Uhr Frauenkreis  im Lutherzimmer,
11.12.2025, 14.30 Uhr Seniorenkreis im Lutherzimmer

n Christlich bestattet wurde:
Walter Christian Hennig aus Klappendorf im Alter von 84 Jahren

n Gemeindekreis Dörschnitz-Striegnitz
06.01.2025, 19 Uhr Kirchenvorstand in Dörschnitz

n Jahreslosung 2025: 
„Prüft alles und behaltet das Gute.“ 1. Thessalonicher 5,21

n Öffnungszeiten des Pfarramtes :
dienstags jeweils von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
donnerstags jeweils von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Sonstige Termine sind nach telefonischer Vereinbarung möglich.

n Erreichbarkeit:
– Pfarrer Saft: Telefon: 035241 829082 oder 035241 829022

Döbelner Straße 6, 01623 Lommatzsch,
– Pfarramt/Friedhofsverwaltung:

Telefon: 035241 52242, Fax: 035241 52354
E-Mail: kg.lommatzsch_neckanitz@evlks.de

– Friedhof: 0151 62315508 oder  035241 51301

Ihr Pfarrer Dietmar Saft



Ortsteile: Albertitz, Altlommatzsch, Altsattel, Barmenitz, Birmenitz, Churschütz, Daubnitz,
Dennschütz, Dörschnitz, Grauswitz, Ickowitz, Jessen, Klappendorf, Krepta, Lautzschen, Lommatzsch,
Löbschütz, Marschütz, Mögen, Neckanitz, Paltzschen, Petzschwitz, Piskowitz, Pitschütz, Poititz,
Prositz, Rauba, Roitzsch, Scheerau, Schwochau, Sieglitz, Striegnitz, Trogen, Wachtnitz, Weitzschenhain,
Wuhnitz, Zöthain, Zscheilitz
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der Stadt Lommatzsch

n Bekanntmachung der Beschlüsse des Stadtrates Lommatzsch

Der Stadtrat der Stadt Lommatzsch fasste in seiner öffentlichen Sit-
zung am 27.11.2025 folgende Beschlüsse:

Verkauf der Grundstücke Flst. 585/7, 585/9, 593/6, 594/18 
Gemarkung Lommatzsch und Flst. 86/9 Gemarkung Jessen
Der Stadtrat beschloss, folgende Grundstücke an die Firma FRoSTA
AG zu veräußern: Gemarkung Lommatzsch: Flst. Nr. 585/7, 585/9,
593/6, 594/18, Gemarkung Jessen: Flst. Nr. 86/9.
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 16 Befangenheit: 2
Beschluss-Nr. 140-26/2025

Beschluss zur Bereitstellung überplanmäßiger Mittel zur Deckung
der Kreisumlage 2025
Der Stadtrat beschloss, die Mittel für die Deckung der Kreisumlage
für das Haushaltsjahr 2025 bereitzustellen.
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 18
Beschluss-Nr. 135-26/2025

Beschluss zum Preiserhöhungsverlangen Essenanbieter Kita, Hort
und Schulen wegen Mindestlohnerhöhung zum 01.01.2026
Der Stadtrat beschloss, der Preiserhöhung erst zum 01.02.2026 zu-
zustimmen.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 18
Beschluss-Nr. 136-26/2025

Beschluss zur Zuwendung von Mitteln aus dem Kulturfonds der
Stadt Lommatzsch
Der Stadtrat beschloss die Zuwendung aus Mitteln des Kulturfonds
in Höhe von 500,00 € für das Offene Haus Lommatzsch in Zusam-
menarbeit mit Bianca Seidel.
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 18
Beschluss-Nr. 137-26/2025

Entscheidung über die Annahme von Spenden
Der Stadtrat beschloss, die Geldspende in Höhe von 3.690,82 € aus
der Vereinsauflösung der Monday Singers e.V. anzunehmen. Die

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

zur am Mittwoch, den 10.12.2025, um 18:00 Uhr, im Rathaus Lom-
matzsch stattfindenden öffentlichen Sitzung des Stadtrates Lommatzsch
lade ich Sie hiermit ein.  

Tagesordnung:
Öffentlich (Beginn 18:00 Uhr)
1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

„Hinweis: Eine Verletzung von Form oder Frist der Ladung eines Ge-
meinderatsmitglieds gilt als geheilt, wenn das Mitglied zur Sitzung er-
scheint und den Mangel nicht spätestens bei Eintritt in die Tagesord-
nung der Sitzung geltend macht (§ 39 Abs. 1 SächsGemO).“

2. Tagesordnung, Protokollbestätigung
3. Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung
4. Aktuelles, Gratulationen
5. Bürgerfragestunde
6. Ehrung verdienter Feuerwehrkameraden
7. Ehrung ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger
8. Verabschiedung einer Kindertagespflegeperson
9. Beschluss zur Handhabung der Vorberatung von Stadtratsbeschlüs-

sen auf Antrag vom 27.11.2025 der Stadtratsfraktionen
10. Beschluss Vergabe Aufnahmetechnik
11. Vorlage Beteiligungsbericht 2024 
12. Jahresabschluss 2019
13. Beschluss Mittelverwendung (Rückstellung und Verpflichtungser-

mächtigungen) von Ausgaberesten aus 2025 in 2026

14. Entscheidung über die Annahme von Spenden
15. Verlängerung Vertrag zur bedarfsgerechten Entleerung von privaten

abflusslosen Sammelgruben und privaten und öffentlichen Kleinklär-
anlagen im Entsorgungsgebiet der Stadt Lommatzsch sowie Transport,
Einleitung und Verwertung in einer Kläranlage/Annahmestelle für
Fäkalien

16. Beschluss zur Verlängerung Jahresvertrag Jahrestief- und Straßen-
bauarbeiten

17. Beschluss Wartungsvertrag zur Instandsetzung der öffentlichen Be-
leuchtung

18. Beschluss zur Aufstellung Bebauungsplan Messa Ic
19. Beschluss zur Änderung Flächennutzungsplan in Folge der Aufstel-

lung Bebauungsplan Messa Ic (=Änderung von B-Plan Messa Ia/Ib)
20. Beschluss zum Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Kosten-

teilung für die Aufstellung des Bebauungsplanes Messa Ic und der
gleichzeitigen Änderung des Flächennutzungsplanes

21. Beschluss zur Beauftragung Aufstellung Bebauungsplan Messa Ic und
gleichzeitige Änderung Flächennutzungsplan

22. Allgemeines, Informationen
23. Anfragen der Stadträte

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anita Maaß
Bürgermeisterin

n Einladung zur Stadtratssitzung



Gemäß § 50 Bundesmeldegesetz (BMG) können die Meldebehörden
aus dem Melderegister Auskünfte erteilen, sofern Sie nicht wider-
sprochen haben. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien und
Wählergruppen
(§ 50 Abs. 5 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 BMG)
Im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen, auf staatlicher
und kommunaler Ebene, dürfen die Meldebehörden an Parteien,
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen, in den
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangegangenen Monaten soge-
nannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. 
Die Übermittlung umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktor-
grad und derzeitige
Anschriften, sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitge-
teilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei der Wahl oder Abstimmung
verwenden und hat diese spätestens einen Monat nach der Wahl
oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Dieser Datenübermittlung können Sie widersprechen. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten bei Alters- und
Ehejubiläen 
(§ 50 Abs. 5 BMG in Verbindung mit § 50 Abs. 2 BMG)
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem
Melderegister über Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern, darf
die Meldebehörde Auskunft erteilen, über Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. und jeder fünfte weitere Geburtstag und
ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Dieser Datenübermittlung
können Sie widersprechen. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuch-
verlage
(§ 50 Abs. 5 in Verbindung mit § 50 Abs. 3 BMG)
Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, Auskunft über Familiennamen, Vornamen,
Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilt werden. Die übermit-
telten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern
(Adressverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
Dieser Datenübermittlung können Sie widersprechen.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften 
(§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG in Verbindung mit § 42 Abs. 2 BMG)

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG)
aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgemeinschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. Die Da-
tenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten,
minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern) die
nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel: Vor-
und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder
derzeitige Anschriften.
Dieser Datenübermittlung können Sie widersprechen.  
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die
Übermittlung von Daten zum Zwecke des Steuererhebungsrechts an
die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
(§ 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit § 58 c Abs.1 Satz 1 des Sol-
datengesetzes)
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen
Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermit-
teln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März Famili-enname,
Vornamen, gegenwärtige Anschrift zu Personen mit deutscher
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. 
Dieser Datenübermittlung können Sie widersprechen. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtver-
waltung Lommatzsch, Am Markt 1, 01623 Lommatzsch einzureichen.

Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möch-
ten, erhalten Sie entsprechende For-
mulare im Bürgerbüro oder können
den Vordruck auf der Internet-Seite:
www.lommatzsch.de unter Bürger-
services nutzen.
Einwohnerinnen und Einwohner, die
bereits in den Vorjahren eine Erklä-
rung zu den Widerspruchsrechten
abgegeben haben, brauchen diese
nicht zu erneuern.

Ihre Stadtverwaltung Lommatzsch
Bürgerbüro
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nAmtliche Bekanntmachung über Widerspruchsrechte 
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

entsprechende Spendenbescheinigung ist durch die Stadtverwal-
tung auszustellen.
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 18
Beschluss-Nr. 138-26/2025

Entscheidung über die Annahme von Spenden
Der Stadtrat beschloss, die Sachspenden in Höhe von 88,97 € (Netto)
für den Hort Kindertraum anzunehmen. Die entsprechenden Spen-
denbescheinigungen sind durch die Stadtverwaltung auszustellen.
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 18 Ja-Stimmen: 18
Beschluss-Nr. 141-26/2025
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